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S a t z u n g  
 

der Stadt Andernach über die Erteilung von Erlaubnissen  
sowie die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen  

an öffentlichen Flächen vom 02.02.2012  
in der Fassung der 2. Änderung vom 15.03.2023 

 
 

 
Der Stadtrat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung vom 31.10.1994 (GVBl. S. 153), des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 
19.04.1994 (BGBl. I. S. 854), der §§ 34, 35, 41, 47 des Landesstraßengesetzes (LStrG) in der 
Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), des § 2 des Landesgebührengesetzes für Rheinland-
Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBl. S. 578), der §§ 1 - 4 und 7 des Landesgesetzes über die 
Erhebung kommunaler Abgaben (KAG) für Rheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), in 
ihren jeweils derzeit geltenden Fassungen, in seiner Sitzung am 02.02.2012 die Neufassung der 
Satzung der Stadt Andernach über die Erteilung von Erlaubnissen sowie die Erhebung von 

Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Flächen beschlossen: 1 

 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich, Richtlinie 
 
(1) Diese Satzung gilt für die Sondernutzung auf allen öffentlichen Flächen innerhalb und 

außerhalb der geschlossenen Ortslage, sofern sie in der Baulast der Stadt Andernach 
stehen. 

 
(2) Die Gestaltungsrichtlinie für Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen in der Innenstadt 

von Andernach ist Bestandteil der Satzung (Anlage III). 1 

 
§ 2 

 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sondernutzung ist der Gebrauch der öffentlichen Fläche über den Gemeingebrauch 

hinaus. 
 
(2) Öffentliche Flächen im Sinne dieser Satzung sind alle öffentlichen Straßen und öffentlichen 

Anlagen. 
 
(3)  Öffentliche Straßen im Sinne dieser Satzung sind  
 

1. Straßen, Wege, Plätze sowie alle für den Straßenverkehr oder einzelne Arten des 
Straßenverkehrs bestimmte Flächen, einschl. des Bewuchses, der 
Straßenbeleuchtungsanlagen, der Verkehrszeichen, der Verkehrseinrichtungen 
und Verkehrsanlagen aller Art, ohne Rücksicht darauf, ob sie dem öffentlichen 
Straßenverkehr gewidmet sind oder auf ihnen tatsächlich öffentlicher Verkehr 
stattfindet. 

 
2. Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Haltestellen, Haltebuchten, Park-, Marktplätze, 

Treppen, Brücken, Tunnel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Böschungen, 
Stützmauern, Lärmschutzanlagen, sonstige Schallschutzvorrichtungen, Trenn- 
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Entwässerungsanlagen. 

 
3. Zu den öffentlichen Straßen gehört auch der Straßenkörper, das sind insbesondere 

der Straßengrund, Straßenunterbau und die Straßendecke. 
 



A 25 
 
 
(4) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind alle der Öffentlichkeit zugänglichen 

Grünanlagen, Erholungsanlagen, Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze, Lagerwiesen, 
Grillplätze und Bedürfnisanlagen, Weiher, Brunnen und Wasserbecken sowie die Ufer an 
öffentlichen Wasserläufen. Zu den öffentlichen Anlagen gehört auch der Bewuchs und das 
Zubehör. 

 
(5) Zu den öffentlichen Flächen gehört auch der Luftraum über den unter Absatz 3 und 4 

genannten Flächen. 
 
 

§ 3 

Erlaubnispflichtige Sondernutzung 

 
(1) Grundsätzlich bedarf der Gebrauch der in § 2 bezeichneten Flächen über den 

Gemeingebrauch hinaus der Erlaubnis der Stadt Andernach, soweit in dieser Satzung 
nichts anderes bestimmt ist oder nach § 41 Absatz 7 LStrG eine Erlaubnis oder 
Ausnahmegenehmigung nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts nicht 
erforderlich ist. 

 
(2) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind z. B. 
 

1. die Errichtung von Bauzäunen, Baugerüsten, Baubuden, das Aufstellen von 
Arbeitswagen, Baumaschinen und Geräten, 

 
2. Materiallagerungen, Aufstellen von Containern, 
 
3. die Errichtung bzw. das Aufstellen von Verkaufsanlagen, Warenauslagen, 

Informationsständen und Werbeständer, 1 

 
4. die Errichtung bzw. das Aufstellen oder das Anbringen von Plakattafeln im 

Luftraum, 
 

5.  die Aufhängung von Transparenten im Luftraum über den öffentlichen Flächen, 
 
6. Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen Zwecken aufgestellt werden 

(Gastronomiegewerbe), 
 
7. das Verteilen von Handzetteln, Flyern, 

 
8. Sonderveranstaltungen aller Art, 
 

9.  Ladesäulen für Elektromobilität, 2  

 

10. Bauliche Anlagen. 2 

 
 

§ 4 
 

Erlaubnisfreie Sondernutzung 
 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen 
 

1. bauaufsichtlich genehmigte Bauteile unter 10 cm Ausladung, wie Gebäudesockel, 
Gesimse, Fensterbänke, Wärmeschutz und nachträgliche Fassadenbekleidungen 
soweit eine Gehweg-Restbreite von mindestens 1,30 m verbleibt. Im Falle eines 

kombinierten Geh-/Radweges beträgt die erforderliche Restbreite 2,30 m, 2 



2. bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen, Warenautomaten u. sonstige 
Verkaufseinrichtungen, die nicht mehr als 10 cm in die öffentliche Fläche 
hineinragen soweit eine Gehweg-Restbreite von mindestens 1,30 m verbleibt. Im 
Falle eines kombinierten Geh-/Radweges beträgt die erforderliche Restbreite 2,30 

m, 2 

 
3. Dekorationen aus Anlass von Umzügen, Prozessionen, kirchlichen 

Veranstaltungen, Volksfesten (z. B. Rosenmontag, Michelsmarkt etc.), 
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4. Weihnachtsbeleuchtungen in ausreichender Höhe (mindestens     4,50 m) über 
dem Verkehrsraum, 

 
5. Anlagen und Einrichtungen zum Zwecke der öffentlichen Versorgung, 

Unterrichtung und Verkehrsbedienung, 
 

6. Anlagen und Einrichtungen der Deutschen Telekom AG, Postdienst AG und 
Deutsche Bahn AG, 

 
7. Hinweisschilder auf Gottesdienste, öffentliche Gebäude und öffentliche 

Einrichtungen. 
 
(2) Evt. notwendige Erlaubnisse oder Genehmigungen nach anderen Rechtsvorschriften 

bleiben unberührt. 
 
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können ohne Anspruch auf Entschädigung untersagt oder 

ganz oder teilweise eingeschränkt werden, wenn öffentliche Belange dies vorübergehend 
oder auf Dauer erfordern. 

 
§ 5 

Erlaubnis 

 
(1)  Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist einen Monat vor Beginn der beabsichtigten 

Sondernutzung schriftlich bei der Stadt Andernach zu stellen, wobei Art, Ort und Dauer 
anzugeben sind. Die Stadt Andernach kann hierzu Erläuterungen durch Zeichnungen, 

textliche Beschreibungen oder in sonst geeigneter Weise verlangen. 1 

 
Das Erlaubnisverfahren kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im Sinne des § 1 
Absatz 1 des Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in 
Verwaltungsangelegenheiten vom 27.10.2009 (GVBl. S. 335), in der jeweils geltenden 
Fassung abgewickelt werden. 
 
Auf das Erlaubnisverfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach 
§ 42 a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist 
nach § 43 a Absatz 2, Satz 1 VwVfG 4 Wochen beträgt. 

 
(2) Die Erlaubnis wird auf jederzeitigen Widerruf befristet oder unbefristet erteilt. Sie kann mit 

Auflagen und Bedingungen versehen werden (§ 41 Abs. 2 LStrG). 1 

 
(3) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die in Ausübung der Sondernutzung zu erstellenden 

Anlagen und sonstigen Einrichtungen nach den geltenden Rechtsvorschriften und den 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu unterhalten. Arbeiten an der 
öffentlichen Fläche bedürfen der Zustimmung der Stadt Andernach. 

 
(4)  Bei Erlöschen oder Widerruf der Erlaubnis sowie der Einziehung der Straße hat der 

Erlaubnisnehmer auf seine Kosten die Anlagen zu entfernen und den benutzten Flächenteil 
in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, 
kann die Stadt Andernach im Wege der Ersatzvornahme die Anlage auf Kosten des 
Erlaubnisnehmers entfernen und die benutzte Fläche in einen ordnungsgemäßen Zustand 



versetzen lassen. Die Stadt Andernach kann angemessene Vorschüsse oder Sicherheiten 
verlangen (§ 41 Absatz 3 LStrG). 

 
(5)  Wird die Straße ohne die erforderliche Erlaubnis in Anspruch genommen oder kommt der 

Erlaubnisnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann die Stadt Andernach die 
erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen 
anordnen (§ 41 Absatz 8 LStrG). 
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(6)  Bei Widerruf der Erlaubnis aus Gründen, die der Erlaubnisnehmer zu vertreten hat oder bei 

Sperrung, Änderung oder Einziehung der öffentlichen Fläche hat der Erlaubnisnehmer 
keinen Ersatz- oder Entschädigungsanspruch gegen die Stadt (§ 41 Absatz 6 LStrG).  

 
(7) Die Sondernutzungserlaubnis ist nicht übertragbar. Rechtsnachfolger haben einen 

erneuten Antrag auf Erteilung der Sondernutzungserlaubnis bei der Stadt Andernach zu 
stellen. 

 
 

§ 6 
 

Verkehrssicherungspflicht 
 
Die Verkehrssicherungspflicht für die im Rahmen der Sondernutzung erstellten Anlagen und 
Einrichtungen obliegt dem Sondernutzer. 
 
 
 

§ 7 
 

Haftung und Kostenübernahme 2 

 
(1) Wer eine Sondernutzung ausübt haftet für alle Schäden, die aus Anlass der Ausübung der 

Sondernutzung entstehen. 
 
(2) Der Sondernutzer hat die Stadt Andernach von allen Ansprüchen Dritter aus Anlass der 

Sondernutzung freizustellen. 
 
(3)  Die Stadt ist berechtigt, vor Erteilung der Erlaubnis entweder die Stellung einer Kaution 

oder den Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung oder eine sonstige 
ausreichende Sicherheit zu verlangen. 

 
(4) Die Stadt ist berechtigt sich die infolge der Sondernutzung bei späteren Bauarbeiten im 

öffentlichen Raum anfallenden Mehraufwendungen von dem Sondernutzer erstatten zu 

lassen. 2 

 
 

§ 8 

Gebühren und Auslagen 

 
(1) Für die erlaubnispflichtige Sondernutzung werden Gebühren und Auslagen erhoben 

(Sondernutzungsgebühr). Dies gilt auch, wenn die Sondernutzung unerlaubt ausgeübt 
wird. 
 
Die Sondernutzungsgebühr gliedert sich in: 
 



1. eine Verwaltungsgebühr für die Erteilung des Erlaubnisbescheides zuzüglich barer 
Auslagen, 

 
2. eine Benutzungsgebühr (§ 11). 

 
Die Höhe der Sondernutzungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung als 
Bestandteil beigefügten Gebührenverzeichnis (Anlage II). 

 
(2) Die in der Anlage II als Bestandteil dieser Satzung aufgeführten Benutzungsgebühren sind 

nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie den 
wirtschaftlichen Interessen des Gebührenschuldners berechnet. Ergeben sich bei der 
Berechnung Centbeträge, so wird auf volle Euro aufgerundet. Ist die errechnete Gebühr 
niedriger als die in der Gebührentabelle festgesetzte Mindestgebühr, so wird die 
Mindestgebühr erhoben. 
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(3)  Für Sondernutzungen, die in der als Anlage II dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle 

nicht enthalten sind, wird eine Benutzungsgebühr erhoben, die nach der 
Berechnungsgrundlage der in der Gebührentabelle bewerteten, vergleichbaren 
Sondernutzungen zu bemessen ist. Hierbei sind die Absätze 1 und 2 entsprechend 
anzuwenden. 

 
(4) Die Höhe der Verwaltungsgebühr bestimmt sich nach der Landesverordnung über die 

Gebühren für Amtshandlungen allgemeiner Art (Allgemeines Gebührenverzeichnis vom 
08.11.2007) und richtet sich nach dem zeitlichen Aufwand.  

 
(5)  Für die Versagung einer Sondernutzungserlaubnis bzw. für Amtshandlungen zur 

Unterbindung unerlaubt ausgeübter Sondernutzungen, auch ohne dass eine förmliche 
Untersagung erfolgen kann, wird gleichfalls eine Verwaltungsgebühr erhoben. 

 
(6) Der Erlaubnisnehmer hat ebenfalls die Auslagen für erforderliche und getätigte 

Amtshandlungen zu erstatten. 
 
 

§ 9 
 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist 
 

1. der Antragsteller, 
 
2. derjenige, zu dessen Gunsten die Erlaubnis erteilt wird, 

 
3. derjenige, welcher die Gebührenschuld durch schriftliche Erklärung gegenüber der 

Stadt Andernach übernommen hat. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 10 
 

Entstehung und Fälligkeit 
 
(1)  Der Gebührenanspruch entsteht im Falle der Verwaltungsgebühren, soweit ein Antrag 

gestellt wird, mit dessen Eingang, ansonsten mit der Beendigung der gebührenpflichtigen 
Amtshandlung. 

 



(2)  Der Gebührenanspruch entsteht im Falle der Benutzungsgebühren mit Erteilung der 
Sondernutzungserlaubnis; bei der unerlaubten Ausübung von Sondernutzungen mit deren 
Beginn. 

 
(3)  Wird eine Sondernutzungserlaubnis über das Kalenderjahr hinaus erteilt oder hat sie 

darüber hinaus Bestand, so entsteht der Gebührenanspruch für die folgende Zeit der 
Sondernutzung jeweils nach Ablauf des vorangegangenen Kalenderjahres. 

 
(4)  Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den 

Gebührenschuldner fällig, sofern nicht im Gebührenbescheid - insbesondere bei auf 
unbestimmte Dauer gerichteten Sondernutzungen - eine abweichende Fälligkeitsregelung 
getroffen wird. 
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(5) Die erteilte Erlaubnis kann von einer vorherigen Zahlung der Gebühr abhängig gemacht 

werden. Wird die Gebühr nicht gezahlt, erlischt die Erlaubnis. 
 
(6) Die Bearbeitung eines Antrages kann von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses 

bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig gemacht werden. 
 
 

§ 11 

Berechnung der Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Berechnung der Benutzungsgebühren werden die öffentlichen Flächen 

entsprechend ihrem Nutzungswert in zwei Klassen eingeteilt. 
 
(2) Die Flächen der Klassen I und II sind in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführt. Eine 

entsprechende Planskizze ist Bestandteil. 
 
(3)  Die Benutzungsgebühren werden nach Maßgabe der als Anlage II dieser Satzung 

beigefügten Gebührenordnung erhoben. Ergeben sich bei der Berechnung Centbeträge, so 
wird auf volle Euro aufgerundet. Ist diese Gebühr niedriger als die in der Gebührenordnung 
festgesetzte Mindestgebühr, so wird die Mindestgebühr erhoben. 

 
(4)  Für Sondernutzungen, die nicht in der Gebührenordnung enthalten sind, wird eine 

Benutzungsgebühr erhoben, die nach der Berechnungsgrundlage der in der 
Gebührenordnung bewerteten vergleichbaren Sondernutzungen zu bemessen ist. Hierbei 
sind die Absätze 1 bis 3 anzuwenden. 

 
 

§ 12 
 

Gebührenerstattung 
 
(1) Wird eine genehmigte Sondernutzung vom Erlaubnisnehmer nicht in Anspruch genommen 

oder die Sondernutzung aus Gründen, die der Erlaubnisnehmer zu vertreten hat, vorzeitig 
beendet, besteht kein Anspruch auf Erstattung oder Erlass der Gebühren. 

 
(2)  Die entrichtete Benutzungsgebühr wird anteilmäßig zurückerstattet, wenn die 

Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerrufen wird, die der Gebührenschuldner nicht 
zu vertreten hat. Der Erstattungsbetrag wird auf halbe oder volle Euro abgerundet. 

 
 
(3) Verwaltungsgebühren und Beträge unter 20,00 Euro werden nicht erstattet. 



 
 

§ 13 
 

Gebührenfreiheit, Gebührenermäßigung 
 
(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind gebührenfrei, wenn die Voraussetzungen des § 

8 Landesgebührengesetz gegeben sind. 
 

Eine Sondernutzungsgebühr wird darüber hinaus nicht erhoben bei 
 

- Sondernutzungen, die durch die Stadt Andernach ausgeübt werden oder an deren 
Durchführung ein besonderes öffentliches Interesse besteht, 
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- Sondernutzungen, die zur Verschönerung des Stadtbildes beitragen und die 
insoweit auch im Interesse der Allgemeinheit ausgeübt werden, 

 
- Sondernutzungen, die aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht als notwendig erachtet 

werden, 
 

- Sondernutzungen für Wohltätigkeitsveranstaltungen sowie für Hinweise auf deren 
Durchführung, 

 
- Sondernutzungen für politische Parteien, Wählergruppen sowie ihre 

Unterorganisationen, 
 

- Sondernutzungen für anerkannte Religions- und Glaubensgemeinschaften. 
 
(2) Darüber hinaus kann aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses ganz oder 

teilweise von der Sondernutzungsgebühr abgesehen werden. 
 
(3) Zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten kann die Gebühr in begründeten Einzelfällen 

auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
 

§ 14 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 5 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 3 eine Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt, 
 

2. entgegen § 5 Absatz 2 Auflagen und Bedingungen nicht nachkommt, 
 

3. entgegen § 5 Absatz 3 Anlagen und sonstige Einrichtungen nicht nach den 
geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik errichtet 
und unterhält, 

 
4. entgegen § 5 Absatz 4 die Anlagen nicht unverzüglich entfernt und den benutzten 

Teil nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt, 
 
5. entgegen § 6 die Verkehrssicherungspflicht nicht beachtet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis höchstens 5.000 Euro geahndet 

werden. Für das Verfahren und die Festsetzung findet das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten in seiner jeweils geltenden Fassung Anwendung. 



 
 

§ 15 
 

Übergangsregelung 
 
Zeitlich befristete Sondernutzungsgenehmigungen, die in der Zeit vor Inkrafttreten dieser Satzung 
bis zu ihrer Veröffentlichung erteilt wurden, bleiben unberührt. 
 
 

§ 15a 
 

Gebührenbefreiung 
 
Auf die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung „Ladesäulen für Elektromobilität wird bis 
zum 30.06.2024 verzichtet. 
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§ 16 

Inkrafttreten 

 
 
Die Änderungen treten mit Ausnahme des Artikels 1 Ziff. 1 Nr. 10, Ziffern 2 – 4 sowie der 
Gebührenerhebung für bauliche Anlagen nach Artikel 2 am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.  
 
Artikel 1 Ziff. 1 Nr. 10, Ziffern 2 – 4 sowie die Gebührenerhebung für bauliche Anlagen nach Artikel 

2 treten rückwirkend zum 01.12.2019 in Kraft. 2 

 
 
Andernach, den 15.03.2023 
Stadtverwaltung Andernach 
 
 
 
Achim Hütten 
Oberbürgermeister 
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Anlage I zur Sondernutzungssatzung 
 
 
 
Straßenklasse I 
 
Kernstadt/Innenstadt 
entsprechend beigefügter Planskizze 
 
Beckstraße, Agrippastraße, Kölner Straße, Konrad-Adenauer-Allee, Koblenzer Straße von 

Einmündung Konrad-Adenauer-Allee bis Werftstraße, Werftstraße, Breite Straße, Beckstraße. 1 

 
 
Straßenklasse II 
 
Restliches Stadtgebiet einschließlich der Stadtteile der Stadt Andernach. 
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Anlage II Sondernutzungssatzung 
 

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen auf öffentlicher Fläche 
(öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie öffentliche Anlagen) in der Stadt Andernach. 

 
 
Gebührenverzeichnis / Sondernutzungsgebührensatzung 
 
 
A1 Verwaltungsgebühren 
 
Gemäß der Landesverordnung über die Gebühren für Amtshandlungen allgemeiner Art 
(Allgemeines Gebührenverzeichnis vom 15.01.2002) werden bei der Ermittlung der Gebühren für 
den Zeit- und Personalaufwand einschließlich der Sachkosten je angefangene Viertelstunde für 
Beamtinnen und Beamte sowie für Angestellte in der vergleichbaren Vergütungsgruppen die 
nachfolgend genannten Eurobeträge zugrunde gelegt: 
 
Erteilung oder Versagung einer Sondernutzungserlaubnis; Untersagung einer unerlaubt 
ausgeübten Sondernutzung. 
 

Für alle Straßenklassen: Gehobener Dienst 1 Stunde 41,40 € 

  ¼ Stunde 10,35 € 

  Mittlerer Dienst 1 Stunde 33,40 € 

  ¼ Stunde 8,31 € 

 
 
A2 Bei Verlängerungs- bzw. Folgeentscheidungen 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 der Landesverordnung über die Gebühren für Amtshandlungen 
allgemeiner Art (Allgemeines Gebührenverzeichnis vom 15.01.2002). 
 
Bei Verlängerung und Folgeentscheidung erfolgt eine analoge Anwendung der Regelung zu A 1 
Verwaltungsgebühren.  
 

Art der Sondernutzung Straßenklassen 

 I  MB 
€  € 

II  MB* 
€  € 

Sondernutzung für Bauzweck 
 
Bauzäune, Baugerüste, Baubuden, 
Arbeitswagen, Baumaschinen und Geräte 
(gem. § 3 Abs. 2 Ziffer 1) 
 
auf Gehwegen und Plätzen tägl/qm 
 
auf Fahrbahnen   tägl/qm  
 
Materiallagerungen, Container 
(gem. § 3 Abs. 2 Ziffer 2) 
 
auf Gehwegen und Plätzen tägl/qm 
 
auf Fahrbahnen   tägl/qm  
 
 

 
 
 
 
 
 
  0,18   24,00 
 
  0,30  24,00 
 
 
 
 
0,30  12,00 
 
0,60  12,00  

 
 
 
 
 
 
  0,12  12,00 
 
  0,18  12,00 
 
 
 
 
  0,24    6,00 
 
  0,30    6,00 
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Art der Sondernutzung Straßenklassen 

Dauererlaubnis  
gem. § 3 Abs. 2 Ziffern 3, 4, 5, 6 
 
Verkaufs- und Waren- 
auslagen   mtl/qm 
1    jährl/qm 

 

 
 
 
   
  3,00 
30,00  

 
 
 
   
  1,80 
18,00 

Werbeanlagen 
    mtl/qm 
    jährl/qm 

 
  1,20 
12,00 

 
  0,90 
  9,00 
 

Gastronomie / 
Restaurationsanlagen   
    mtl/qm 
    jährl/qm 

 
 
  3,00 
12,00 

 
 
  1,80 
  7,20 
 

Befristete Erlaubnis 
 
Verkaufsanlagen 
(gem. § 3 Abs. 2 Ziffer 3 tägl/qm 

 
 
 
  1,80  18,00 

 
 
 
1,20  12,00 
 

Werbeanlagen (gem. § 3 Abs. 2 
Ziffern, 3, 4, 5, 7, 8, 9) 
 
Informationsstände, 
Werbeständer    tägl/qm 
1 

 
 
 
   
  1,20  12,00 
 

 

Plakatwerbung 
Spruchbänder   tägl/qm 

 
  1,20 bis 
  2,40  12,00 
 

 

Verkaufsveranstaltungen im  
Umherziehen (Eiswagen,  
Brezelwagen etc.)  pro Tag 

 
 
  12,00 
 

 

Handzettel, Flyerwerbung 
jegl. Art    pro Tag  

 
  12,00  
 

 

Sonderveranstaltungen / 
Sonderschauen (Auto-Freizeit, 
Baumesse, Adventsmarkt 
etc.)    pro Tag 

 
 
 
  90,00 
 

 

Gewerbehinweis-  pro Jahr 
beschilderung   pro Schild 

 
  30,00 
 

 

Ladesäulen für                           pro Monat 

Elektromobilität 2                 

 
 
 
                                                   jährlich 

Bewirtschafteter 
Parkraum          15,00 
Nicht bewirtschafteter 
Parkraum            5,00 
Bewirtschafteter 
 
Parkraum         180,00 
Nicht bewirtschafteter 
Parkraum           60,00  

Bewirtschafteter 
Parkraum          15,00 
Nicht bewirtschafteter 
Parkraum            5,00 
 
Bewirtschafteter 
Parkraum         180,00 
Nicht bewirtschafteter 
Parkraum           60,00 



Bauliche Anlagen  2 

Temporär 
Markisen 
(vollausgefahrene Fläche)            jährlich / qm 
Warenautomaten 
 
Dauerhaft                                   einmalig / qm 
 
Oberirdisch 
Erstmalige Überbauung 
(z.B. Schaufenster, Erker, Eingangsüberdach-
ung, Eingangstreppe, Balkon, Vollwärme-
schutz) 
 
Jede weitere Etage zusätzlich 
Erker 
 
 
Balkone 
 
 
Vollwärmeschutz 
 
 
Unterirdisch 
z.B. Lichtschächte 

 
 
 
60,00 € 
300,00 € 
 
 
 
 
5-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
 
 
 
2-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
1-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
1-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
 
1-facher Bodenricht-
wert (*) 
 

 
 
 
40,00 € 
200,00 € 
 
 
 
 
5-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
 
 
 
2-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
1-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
1-facher Bodenricht-
wert (*) 
 
 
1-facher Bodenricht-
wert (*) 
 

 
 
 
*) Maßgeblich ist der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Bodenrichtwert für das 

Baugrundstück des Antragstellers entsprechend der Bodenrichtwertkarte des Katasteramtes.  2



 

A 25 
 
 

 



 
1 eingefügt durch die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Andernach über die Erteilung von 

Erlaubnissen sowie die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Flächen vom 06.12.2012 
 

2 eingefügt durch die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Andernach über die Erteilung von 

Erlaubnissen sowie die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Flächen vom 15.03.2023 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 4.7     Sonstiges 
 
 
Fahrradständer 
 
Das Aufstellen von Fahrradständern und deren Gestaltung 
ist Aufgabe der Stadt. 
 
Private Fahrradständer sind nur als Ausnahme zulässig, 
wenn in der Umgebung keine Fahrradständer vorhanden 
sind und der dringende Bedarf besteht. 
 
Beleuchtung 
 
Die Beleuchtung des öffentlichen Raums und deren 
Ausgestaltung ist Aufgabe der Stadt. 
 
Private Beleuchtung (z.B. im Bereich von 
Außengastronomie) führt zur Darstellung einer 
Eigenatmosphäre die den Charakter des öffentlichen Raums 
erheblich beeinträchtigen oder verändern kann. 
 
Eine private Beleuchtung mit fester Ausrichtung kann als 
Ausnahme zugelassen werden, wenn von ihr keine 
dominante Wirkung auf die stadträumliche Situation ausgeht. 
Die Schaffung einer Eigenatmosphäre oder starke Effekte 
(z.B. durch farbige und/oder Wechselbeleuchtung) sind nicht 
zulässig. 
 
Ladestationen für Elektromobilität 
 
Für die Ladestationen wird eine zurückhaltende 
Dimensionierung und Gestaltung vorgegeben. 
 
- Die Grundfarbe der Ladesäule ist grau oder weiß 
- Fremdwerbung ist nicht zulässig 
- Neben dem offiziellen Symbol „Ladestation“ kann auf 

beiden Hauptflächen der Ladestation der Firmenname/ 
das Logo des Betreibers in den max. Maße von 20 cm x 
20 cm angebracht werden. 

- Eine seitliche Beschriftung der Ladestation soll nicht 
vorgenommen werden. 

- Der Ansprechpartner für Notfälle / Pannen und Instand-
haltungen soll auf der Ladestation gut leserlich 
angebracht werden. 

- Im Regelfall soll mit einer Ladestation mindestens das 
Laden von zwei Kraftfahrzeugen zeitgleich möglich sein 
(zwei Anschlussmöglichkeiten sowie zwei Stellplätze). 2 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


